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Unternehmer

Bildung einer Ansparabschreibung 
bei erst zu eröffnendem Betrieb

Unternehmer können unter bestimm -
ten Voraussetzungen für die künftige 
Anschaffung oder Herstellung eines 
neuen beweglichen Wirtschaftsguts 
des Anlagevermögens eine den Ge-
winn mindernde Rücklage (Anspar-
abschreibung) bilden. Das Gesetz 
enthält keine ausdrückliche Rege-
lung darüber, ob und ggf. wie nach-
zuweisen oder glaubhaft zu machen 
ist, dass eine Investition beabsichtigt 
ist. Allerdings muss die Investition 
bei Bildung der Rücklage so genau 
bezeichnet werden, dass im Investi-
tionsjahr festgestellt werden kann, 
ob eine Investition derjenigen ent-
spricht, für deren Finanzierung die 
Rücklage gebildet wurde. Dazu sind 
Angaben insbesondere zur Funktion 
des Wirtschaftsguts sowie zu den 
 voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten erforderlich.

Das Wort „voraussichtlich“ verlangt 
eine Prognoseentscheidung über das 
künftige Investitionsverhalten. Bilan-
zierende müssen diese Entscheidung 
aus der Sicht des jeweiligen Bilanz-
stichtags, Einnahmen-Überschuss-
Rechner aus der Sicht des Endes des 
Gewinnermittlungszeitraums treffen.

Wird die Ansparabschreibung für die 
Anschaffung wesentlicher Betriebs-
grundlagen eines noch zu eröff-
nenden Betriebs gebildet, setzt die 
hinreichende Konkretisierung voraus, 
dass diese wesentlichen Betriebs-
grundlagen am maßgeblichen Stich-
tag bereits verbindlich bestellt wor-
den sind, um eine ungerechtfertigte 
Förderung durch „ins Blaue hinein“ 
gebildete Ansparabschreibungen zu 
vermeiden.

So konnte ein Unternehmer für eine 
Photovoltaikanlage noch keine An-
sparabschreibung bilden, für deren 
Anschaffung er bei Bildung nur einen 
Förderkredit bei der Kreditanstalt für 

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-
zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 2 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

frist verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
 5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer Vorauszahlungen“.
 6 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 

des laufenden Monats vorgezogen worden. Zur Vermeidung von Säumniszuschlägen bietet sich die Zahlung im Lastschrift-
verfahren an. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem jeweiligen Fällig-
keitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den einzelnen Krankenkassen abgestimmt werden. Wird 
die Lohnbuchführung nicht im eigenen Unternehmen, sondern durch extern Beauftragte erledigt, muss deshalb beachtet 
werden, dass die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fälligkeitstermin auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Februar 2007 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, 
zu denen die Steuern fällig werden:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Februar 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen 
Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Eltern, die in diesem Jahr ein Kind erwarten, können das so genannte 
Elterngeld beantragen. Wenn nur der niedriger verdienende Ehegatte 
dieses Elterngeld beantragen wird, kann die Bemessungsgrundlage 
deutlich erhöht werden, wenn die Steuerklassen der Ehegatten 
frühzeitig geändert werden. Dabei muss aber auch beachtet werden, 
dass die  Steuerklassen nur einmal im Jahr geändert werden können.

Die Kürzung der Entfernungspauschale ist sowohl für Arbeitnehmer 
als auch für Unternehmer ärgerlich. Für viele Arbeitnehmer fällt der 
Ansatz der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Wer-
bungskosten weg. Bei Unternehmern zählen diese Fahrten zwar zu 
den betrieblichen Fahrten bei der Bewertung, ob die 1 %-Regelung 
weiterhin anzuwenden ist, aber unterhalb 21 Kilometern sind diese 
Kosten nicht mehr als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 12.02.2007 15.02.2007 12.02.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer 4 12.02.2007 15.02.2007 12.02.2007
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 12.02.2007 15.02.2007 12.02.2007

Gewerbesteuer 15.02.2007 19.02.2007 15.02.2007
Grundsteuer 15.02.2007 19.02.2007 15.02.2007
Sozialversicherung6 26.02.2007 entfällt entfällt
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Wiederaufbau beantragt hatte. Der 
Antrag war nach Ansicht des Bun-
desfi nanzhofs einer verbindlichen 
Bestellung nicht gleichwertig.

Der Existenzgründer darf aller-
dings innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor dem Wirtschaftsjahr 
der Betriebseröffnung weder über 
10 % an einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt gewesen sein noch an-
dere Gewinneinkünfte (Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder aus selbst-
ständiger Arbeit) erzielt haben.

Keine Ansparabschreibungen 
für Existenzgründer bei Erzielung 
anderer Gewinneinkünfte

Die Förderung von Existenzgrün-
dern durch die Gewährung von An-
sparabschreibungen ist an diverse 
Voraussetzungen geknüpft. Der 
Existenzgründer darf u. a. innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor dem Wirt-
schaftsjahr der Betriebseröffnung 
weder über 10 % an einer Kapital-
gesellschaft beteiligt gewesen sein 
noch andere Gewinneinkünfte (Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder aus selbststän-
diger Arbeit) erzielt haben.

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfi nanzhofs ist jede noch so ge-
ringe Erzielung von Einkünften aus 
den vorgenannten Bereichen förde-
rungsschädlich.

Mit dieser streng formalistischen 
Betrachtung wurde die Inanspruch-
nahme von Ansparabschreibungen 
für einen seine Existenz als Unter-
nehmensberater aufbauenden Unter-
nehmer abgelehnt. Er war bereits 
seit vielen Jahren als Kommandi tist 
an verschiedenen Abschreibungsge-
sellschaften beteiligt. Seine Komman-
ditbeteiligungen betrugen weniger 
als 1 % des jeweiligen Gesellschafts-
vermögens. Die Beteiligungen hat-
ten auch keinerlei Bezug zu dem 
Betrieb des Existenzgründers. Der 
Bundesfi nanzhof sah es trotzdem 
als förderungsschädlich an, dass der 
Existenzgründer überhaupt andere 
Gewinneinkünfte durch seine unter-
nehmerische Beteiligung, wenn auch 

nur als Mitunternehmer, nämlich als 
Kommanditist, an einer Personenge-
sellschaft erzielt hatte.

Arbeitgeber/-nehmer

Durchführung einer Amtsveran-
lagung, wenn die negativen oder 
positiven Nebeneinkünfte 410 € 
übersteigen

Eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer erfolgt bei Personen, die nur 
Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit haben, nur innerhalb von zwei 
Jahren nach Ablauf des jeweiligen 
Veranlagungszeitraums.

Die Einkommensteuererklärung 2004
konnte deshalb nur bis zum 
31.12.2006 eingereicht werden. Dies 
ist eine sog. Ausschlussfrist, die nach 
Ansicht der Finanzverwaltung auch 
nicht verlängert werden kann.

Wenn allerdings neben dem Arbeits-
lohn andere Einkünfte im Saldo von 
mehr als 410 € vorhanden sind, gilt 
die zweijährige Ausschlussfrist nicht. 
In diesem Fall kann auch noch spä-
ter die Steuererklärung abgegeben 
werden. Die Finanzverwaltung ist 
bisher davon ausgegangen, dass die 
Grenze von 410 € nur bei positiven 
Einkünften gilt. Der Bundesfi nanzhof 
(BFH) hat nun entschieden, dass die 
Grenze von 410 € sowohl bei posi-
tiven als auch bei negativen Einkünf-
ten anzuwenden ist.

Das Jahressteuergesetz 2007 stellt 
nunmehr auf die positive Summe 
der einkommensteuerpfl ichtigen Ein-
künfte ab. Dies soll auch für Veran-
lagungszeiträume vor 2006 gelten.

Der BFH hat dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage vorgelegt, 
ob die Ausschlussfrist von zwei 
Jahren mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist. In entsprechenden Fäl-
len sollten Anträge auf Veranla-
gung auch bei Überschreiten der 
Ausschlussfrist noch gestellt und 
gegen ablehnende Bescheide 
Einspruch eingelegt werden. 

Hinweis

Einzelheiten zur Entfernungs-
pauschale ab 01.01.2007

Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte können 
nicht mehr als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abgezogen 
werden. Ab dem 01.01.2007 beginnt 
die berufl iche Sphäre am Werkstor.

Das Bundesministerium der Finanzen 
hat sich zu Einzelheiten geäußert:

▀ Die Entfernungspauschale be-
trägt  ab dem einundzwanzigsten km 
0,30 € für jeden weiteren vollen Ent-
fernungskilometer und ist auf 4.500 € 
begrenzt.

▀ Diese Grenze gilt nicht bei Nut-
zung des eigenen bzw. eines vom 
Arbeitgeber überlassenen Kraftwa-
gens.

▀ Für Fahrgemeinschaften, bei Be-
nutzung verschiedener Verkehrsmittel 
und bei mehreren Dienstverhältnis-
sen sind gesonderte Berechnungen 
vorzunehmen.

▀ Auf diesen Fahrten entstehen-
de Unfallkosten, Kosten eines Aus-
tauschmotors, Parkgebühren für das 
Abstellen des Kfz während der Ar-
beitszeit sowie Finanzierungskosten 
können grundsätzlich nicht mehr ab-
gezogen werden.

▀ Außerdem sind auch die Nutzer 
öffentlicher Verkehrsmittel betroffen, 
die bisher ihre tatsächlichen Kosten 
ansetzen konnten. Diese Vergünsti-
gung entfällt ab dem 01.01.2007.

▀ Steuerfreie-, oder pauschal vom 
Arbeitgeber versteuerte Leistungen 
sind auf die geltend gemachte Entfer-
nungspauschale anzurechnen, z. B. 
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auch der Wert der vom Arbeitgeber 
übergebenen Benzingutscheine.

▀ Dienstreisen oder Familienheim-
fahrten anlässlich einer doppelten 
Haushaltsführung sind von der Neu-
regelung nicht betroffen.

▀ Behinderte mit einem Grad der Be-
hinderung von 70 % sowie solche mit 
mindestens 50 % Behinderung und 
gleichzeitig bescheinigter Gehbehin-
derung können weiterhin die tatsäch-
lichen Kosten geltend machen.

▀ Bei Nutzung eines Flugzeugs sind 
die tatsächlichen Kosten anzusetzen.

Wegen der Kürzung der Ent-
fernungspauschale sind einige 
Verfahren vor Finanzgerichten 
anhängig. Da nicht mit einer kurz-
fristigen Entscheidung zu rechnen 
ist (eine endgültige Entscheidung 
wird es voraussichtlich erst durch 
einen Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts in einigen Jah-
ren geben), sollten die Kosten 
„wie bisher“ geltend gemacht und 
gegen ablehnende Bescheide 
Einspruch erhoben werden. 

Hinweis

Kürzung des Vorwegabzugs 
bei für Vorjahre nachgezahltem 
Arbeitslohn

Nachgezahlter Arbeitslohn, der einem 
früheren aktiven Beschäftigungsver-
hältnis zuzurechnen ist, kann zu einer 
Kürzung des Vorwegabzugs führen.

So entschied der Bundesfi nanzhof im 
Falle eines Beamten, der nach Been-
digung der aktiven Tätigkeit in einem 
späteren Veranlagungszeitraum eine 
Nachzahlung von Bezügen erhalten 
hatte. Das Finanzamt kürzte dement-
sprechend den Vorwegabzug. Dage-
gen wandte sich der Beamte.

Nach Ansicht des Gerichts ist zwar 
die gesetzliche Regelung vom Wort-
laut her nicht eindeutig, bei sachge-
rechter Auslegung gelangt man je-
doch zu dem Ergebnis, dass es einzig 
und allein darauf ankommt, welche 
Art von Arbeitslohn dem Arbeitneh-
mer im Veranlagungszeitraum zuge-
fl ossen ist. Handelt es sich, wie im 

vorliegenden Fall, um die Nachzah-
lung von Bezügen aus dem aktiven 
Beschäftigungsverhältnis, sind diese 
für die Berechnung eines Kürzungs-
betrags mit heranzuziehen.

Vermieter/
Grundstückseigentümer

Entschädigung für einen Rücktritt 
vom Grundstückskaufvertrag im 
Privatbereich nicht steuerbar

Eine Entschädigung für den Fall des 
Rücktritts vom Kaufvertrag über ein 
Grundstück des Privatvermögens ist 
nach einer Entscheidung des Bun-
desfi nanzhofs nicht steuerbar.

Der Empfang einer solchen Zahlung 
gehört nicht zu den sonstigen Ein-
künften. Darunter sind nur Einkünfte 
zu erfassen, die grundsätzlich die 
 allgemeinen Merkmale zur Einkünf-
teerzielung erfüllen, aber nicht den 
anderen Einkunftsarten zuzuordnen 
sind.

Bei einer Entschädigung für die Mög-
lichkeit, von dem Kaufvertrag über 
den Erwerb eines Grundstücks zu-
rücktreten zu können, handelt es sich 
lediglich um die bloße Folgeerschei-
nung eines nicht steuerbaren Grund-
stückskaufvertrags. Der Zahlung 
kommt keine eigene wirtschaftliche 
Bedeutung zu. Sie hat Entschädi-
gungscharakter und enthält als sol-
che keine Elemente einer erwerbs-
wirtschaftlichen Tätigkeit.

Neue Sach- und Haftpfl icht-
versicherung als umlagefähige 
Betriebskosten

Die Kosten einer Sach- und Haft-
pfl ichtversicherung, die der Vermieter 
während eines bestehenden Mietver-
hältnisses abschließt, können antei-
lig auf die Mieter umgelegt werden, 
wenn im Mietvertrag die Kosten die-
ser Versicherungsart als umlagefä-
hige Betriebskosten bezeichnet sind 
und dem Vermieter das Recht ein-
geräumt ist, auch neu entstehende 
Betriebskosten auf die Mieter umzu-
legen.

Diese Ansicht vertritt der Bundes-
gerichtshof in einer Entscheidung. 
Sofern der Mietvertrag auch die Um-
verteilung neu entstandener Betriebs-
kosten vorsieht, umfasst eine solche 
Klausel auch den Abschluss neuer 
Versicherungen. Im Einzelfall sind 
deshalb die Mietvertragsregelungen 
zu prüfen.

Ehegatten/Eltern

Elterngeld: Steuerklassenwahl 
bei Arbeitnehmerehegatten

Sind beide Ehegatten nichtselbst-
ständig tätig, wird für den nied-
riger Verdienenden sehr oft die 
Steuerklasse V gewählt, so dass 
bei diesem eine erheblich höhere 
Lohnsteuer abzuführen ist.

Für nach dem 31.12.2006 gebo-
rene Kinder wird auf Antrag El-
terngeld gewährt, das 67 % des in 
den zwölf Kalendermonaten vor 
dem Monat der Geburt des Kin-
des durchschnittlich erzielten mo-
natlichen Einkommens aus nicht-
selbstständiger Arbeit beträgt 
(mindestens 300 €, höchstens 
1.800 € monatlich). Liegt das 
Nettoeinkommen unter 1.000 € 
monatlich, werden bei gleitender 
Erhöhung bis zu 100 % des Ein-
kommens ersetzt.

Maßgebliches monatliches Ein-
kommen bei nichtselbstständiger 
Arbeit ist der laufende Arbeitslohn 
ohne sonstige Bezüge, abzüglich 
der darauf entfallenden Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge 
sowie abzüglich je eines Zwölftels 
des Arbeitnehmerpauschbetrags.

Ist beabsichtigt, für den niedriger 
verdienenden Ehegatten Eltern-
geld zu beantragen, sollte über 
eine Änderung der Steuerklas-
sen nachgedacht werden, um die 
Bemessungsgrundlage für das 
Elterngeld zu erhöhen. Da die 
Steuerklasse bei Ehegatten nur 
einmal im Jahr und auch nicht 
rückwirkend geändert werden 
kann, muss der Antrag frühzeitig 
gestellt werden.




